
— dem Harmonisierungsamt für den Binnemarkt die Kosten 
aufzuerlegen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Die Beschränkung der Markenfreiheit könne nur im öffentlichen 
Interesse gerechtfertigt werden, so etwa zur Vermeidung einer 
allfälligen Täuschung beteiligter Verkehrskreise. Dies könne al
lerdings im vorliegenden Fall ausgeschlossen werden, da sowohl 
Fachleute als auch Laien zwischen dem Markenwortlaut 5 HTP 
und der systematischen Bezeichnung für 5-Hydroxy-tryptophan 
zu unterscheiden wüssten. 

Fachleuten wie Apotheker und Veterinärmediziner sei bekannt, 
dass auch nur geringfügige Veränderungen chemischer Nomen
klaturausdrücke oder chemischer Summenformeln zu wesentli
chen Unterschieden des Stoffaufbaues führen könnten. Dieser 
Personenkreis würde daher ohne weiteres die korrekte che
mische Bezeichnung, die mit der Marke nicht übereinstimmt, 
weiterverwenden. 

„Informierten“, das heißt an den betroffenen Produkten interes
sierten Laien und Verbrauchern sei ebenfalls bekannt, dass die 
aus der chemischen Nomenklatur abgeleiteten Bezeichnungen 
von unterschiedlichen Stoffen sich möglicherweise nur gering
fügig unterscheiden, eine minimale Namensdifferenz aber durch
aus mit massiven Veränderungen der pharmakologischen, che
mischen und physikalischen Eigenschaften dieser Stoffe verbun
den ist. 

Das nicht an den betroffenen Produkten interessierte Laienpu
blikum sei ohnehin nicht in der Lage, eine Verbindung zwischen 
dem Markennamen 5 HTP und dem Stoff 5-Hydroxy-trypto
phan zu erkennen und könne somit dadurch auch nicht in 
die Irre geleitet werden. 

Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel (Belgien), eingereicht am 20. Mai 2011 

— RVS Levensverzekeringen NV/Belgische Staat 
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Rechtbank van eerste aanleg te Brussel 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: RVS Levensverzekeringen NV 

Beklagter: Belgische Staat 

Vorlagefragen 

1. Steht Art. 50 der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 über 
Lebensversicherungen ( 1 ), nach dessen Abs. 1 alle Versiche
rungsverträge unbeschadet einer späteren Harmonisierung 

ausschließlich den indirekten Steuern und steuerähnlichen 
Abgaben unterliegen, die in dem Mitgliedstaat der Verpflich
tung auf Versicherungsprämien erhoben werden, und nach 
dessen Abs. 3 jeder Mitgliedstaat vorbehaltlich einer späteren 
Harmonisierung auf die Versicherungsunternehmen, die Ver
pflichtungen in seinem Hoheitsgebiet eingehen, seine einzel
staatlichen Bestimmungen anwendet, mit denen die Erhe
bung der indirekten Steuern und steuerähnlichen Abgaben, 
die nach Abs. 1 fällig sind, sichergestellt werden soll, einer 
nationalen Regelung wie der in den Art. 173 und 175/3 des 
Wetboek van diverse rechten en taksen (WDRT) entgegen, 
wonach Versicherungsverträge (einschließlich Lebensver
sicherungen) einer jährlichen Steuer unterliegen, wenn das 
Risiko in Belgien belegen ist, insbesondere wenn der Ver
sicherungsnehmer seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Bel
gien hat oder, falls der Versicherungsnehmer eine juristische 
Person ist, wenn sich die Niederlassung dieser juristischen 
Person, auf die sich der Vertrag bezieht, in Belgien befindet, 
ohne dass der Aufenthaltsort des Versicherungsnehmers im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses berücksichtigt wird? 

2. Stehen die sich aus den Art. 49 und 56 AEUV ergebenden 
gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze über die Beseitigung 
von Hindernissen für den freien Personen- und Dienstleis
tungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der Gemein
schaft einer nationalen Regelung wie der in den Art. 173 
und 175/3 WDRT entgegen, wonach Versicherungsverträge 
(einschließlich Lebensversicherungen) einer jährlichen Steuer 
unterliegen, wenn das Risiko in Belgien belegen ist, ins
besondere wenn der Versicherungsnehmer seinen gewöhnli
chen Aufenthalt in Belgien hat oder, falls der Versicherungs
nehmer eine juristische Person ist, wenn sich die Nieder
lassung dieser juristischen Person, auf die sich der Vertrag 
bezieht, in Belgien befindet, ohne dass der Aufenthaltsort 
des Versicherungsnehmers im Zeitpunkt des Vertragsschlus
ses berücksichtigt wird? 

( 1 ) ABl. L 345, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen der Curte de Apel Cluj 
(Rumänien), eingereicht am 23. Mai 2011 — Strafverfahren 
gegen Rareș Doralin Nilaș, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria 
Oprean (geb. Șchiopu), Sergiu-Dan Dascăl, Ionuț Horea 

Baboș 

(Rechtssache C-248/11) 

(2011/C 252/26) 

Verfahrenssprache: Rumänisch 

Vorlegendes Gericht 

Curte de Apel Cluj (Rumänien) 

Beteiligte des Ausgangsverfahrens 

Rareș Doralin Nilaș, Gicu Agenor Gânscă, Ana-Maria Oprean 
(geb. Șchiopu), Sergiu-Dan Dascăl, Ionuț Horea Baboș

DE 27.8.2011 Amtsblatt der Europäischen Union C 252/13


